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Job vorliegenden Mitteilungen besteht die Absicht, die
deutschen-Patente zu beechlagnahmen, um sie im Rahmen der

deutschen Reparationen zu verwerten, soweit ea sich nicht um kriegF
wichtige Patente handelt, die wohl überhaupt enteignet werden dürf
ten. Es ist die Prage zu. prüfen, wie eine solche Verwe*tung durch
geführt werden kana und welche Rechtsfolgen sie auslSat.

— Es darf vorausgeschickt werden, daß es sich doch nur um die
Beecnlagnure derjenigen Patente handeln kann, die im Besitze

- -
- Deutscher (natürlicher oder juristischer Personen) sind, so daß ei-

- ne geraelle Beschlagnahme sämtlicher deutschen Patente nicht in
- Praje kommt. Wohl aber handelt es sich um die Beschlagnahme einer

seits der deutschen, andererseits der ausländischen Patente, deren
Beeitzer Deutsche sind. Es wird daher nachstehend unter einem deu.
eche, einem amerikanischen, einem englieehan usw. Patent das deut.
sehe, das amerianische, das englische usw. Patent einec Deutschen
(natürliche oder urstische Person) verstanden.

Die_Verwertung eines jeden Patentes eriolgt durch seine Benij
Sung. Das deutsche Recht kennt vier Benutzungsarten, nämlich das
Herstellen (hierunter sei auc ds A4wenden eines geactitzten Ver
fahrene verstanden), das Fei1kalte, das In—Verkehr—bringen oder
das Gebrauclien eines geschützten Gegenstandes; alle diese Benut—
zungsarten sind durch das Patent dem Patentinhaber vorbehalten. Di:
Verwertung e,ns Patentes kann nur durch die Herstellung oder durel:
das In—Verkehr—bringen des geschützten Gegenstandes erfolgen. Die
Ver;ertung eines Patentes erfolgt also abgesehen davon, daß der Ps
tentinhaber selbst den geschützten Gegenstand herstellt oder ihn
einführt, dadur1h, daß einem hierzu zunächst nicht Berechtigten da:
Herstellen in Deutschland oder die Einfuhr cach Deutecbiari estat
.tet wird. Dies erfolgt im allgemeinen durch eine Lizenzvergebung.
Die beabsichtigte Beschlagnahme kann also nur zum Ziele haben, den

- Patentinhaber zu veranlassen, daß er an seinem Patent einem Drittea
eine Lizenz erteilt, die einer Zwangslizenz gleichkommt. Nur mit
dem Unterschiede, daß diese Zwatigalizens nicht im Wege eines gerich
licnen oder patentaatlichen. Verfahrene, sondern auf Grund obri€lceit
licher Anordnung, z.B. einer solchen des Kontrollrates zustande
kommt. Ein weiterer Unterschied gegenüber dem gewöhnlichen Zwangs—
lizenzverfahren besteht darin, daß die Lizenagebtihren ‚anz oder zum
Teil nicht dem Patentinhaber zugute kommen, sondern dem Repsrtion
fond gutgeschrieben verden. Ein solcher Verfahren würde nattirlich
bedeuten, daß der Patenti-nhbr hinsichtlich dr Limenzgeb;Iireu gen
oder teilveise enteignet wird, wobei es cer kUnftigen deutschen Re—
gierung vorbehalten bleihen kann, die in dieser Weise betroffvnon
Patentinhaber aus Steuermitteln o.dgl. zu entschädigen.

Es wäre natUrlich unzweckmäßig, generell sämtliche einem Deut
schen geh?irenden Petente (im In— und Auslande) einer Zwangslizenz

-zu unterverfcn, da dies zu einem unkontrollierbaren Chaos fuhren
müßte. Zu empfehlen ist ein Aufgebotsverfhren, wie es z.B. bei den
sog. Vergeltungs—Patenten“ in Deutschland angewandt worden ist.

-S

-. Ein solches Verfahren irde etwa wie folgt zu gestalten sein:
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Wer als Angehöriger eines Staates, der mit Deutschland in

der Zeit vom 1.9.39 bis zum 9.5.45 im Kriege stand, ein Inte?—

esse an der Benutzung eines einem DeutgcLen iehörenden laten—

tee besitzt, hat dies eineZentralstelle (Kontrolirat o.dgl.)

zu m,elden imdjua Lizenz (Eerstellunga— 0.4er EinfUhrlizezzz

oder beides) nc1izusucien, dabei gegbnen±lle auch seine

Vorschläge hinsichtlich Qer von ihm zu gewährenden Gegenlei

stung zu machen. Derartige Gesuche werden in regelmäßigen Ab

ständen in den in Frage kommenden Ländern verffentlioht, so

daß Dritte, dii. an dem in Anspruch genoa4wnen Patent bereits

_r besitzen, diese geltend machen können. Der Kontrolirat

e.dgl. kann nach Ablauf der Bekanntmachu.ngafrist die ziechge—

suchte Li4enz versagen oder ganz oder zum 2eil ge hren und

dabei hie begr eton Rer;hte Dritter besückaichtigen. Jatiiieh

ist der Patentinhaber ceihst von dem Eingang eines solchen Di—

zeuzgeauchca zu benachr±ohtigrn, ihm ist dabei aufzuerlegen,

daß er ihm bekannte Rechte Dritter dem Koxatroll*at me14et. Es

bedarf keinae Hinweises, daß solche Rechte Dritter in mnnnig_

fachater Form bestehen könien, sie alle aufzufUhren ist nicht

möglich. Als Beispiele aeien genannt: Bereits bestehen4e ein—

fache oder auaaobließaiohe Lizenzen, Vorbenutzungerechte, son

stige Mitbenutzungereehte,:Konzernreohte usw., wobei solche

Rechte häufig Angehörigen neutraler oder.9olcher Staoen zu—

etehex werden, die mit Deutschland im ge etaaden. Nicht

zu vergease sind die Rechte der Erfinder, die nach amerika

nischem, neuerdings aber auch flaoll deutschem Rechte (Verordnung

über die Behandlung van Erfindungen von Gefolgsohaftemitglie

dem vom 12.7.42, RGB1.I S.466, und Durchführungaverordnung

hierzu vom 20.3.43, RGEI. 1 5. 257) einen rechtlichen Anspruch

auf angemessene Vergtttung für die Uberlaeung ihrer Erfindung

an den Unternehmer besitzen und durchaus nicht immer durch

eine einmalige Zahlung abgegolten, sondern z.B. am, Umsatz des

• -• -

. patentierten Gegenstandes beteiligt sind, aleo an ihrem doch

— nicht antaatbaren Recht gesobmälert werden, wenn dieser Umsatz

(des Petentinhabers) durch das Eitizukomnien eines neuen Fabri—

kauten, des Zwaugslizenznehmere, gernindertwird. Aber mit all

Qiesen Schwierigkeiten v9ird man wohl am ehesten eben durch

• das hier empfohlene Aufgebotrrerfahren fertig, denn der Kon—

trolirat hat es in der Rand, bei der Vergebung der nachge.

suchten Zuvangelizena alle dicee Reohte Dritter zu berücksich

tigen und danaoh die Rehe der Lizenzgebühren festzulegen oder

tie Lizenz berhau.pt zu verwdgern,

Es ist nicht verkennba, daß das hier behandelte Aufgebots—

— verfahren Nachteile aufweist: Es bedaf ‚zu ‘seiner Dtarchftbrung

eines entseheidewen Instanz und einer gewissen Zeitdauer.

Aber es ist zu beachten, daß daa Aufgebotaverfahren .m Gegen

satz zum gewöhnlichen Zwangslizenaverfahren keinen Parteien—

• Schriftwechsel, keine Berufung uaw. kennt. Dem Patentinhaber

sind in er Regel alle an. dem in Änsprich. genommenen Patent

bestehenden Rec»e. Dritter bekannt, er kann oiese Rechte un.

verzüglich nach‘seiner Benachrichtigung durch den Kontrolirat

diese‘m bekannt geben und iugleich die Inhaber dieser Rechte

—- benachrichtigen, so daß such diese selbst in klirzester Frist

Einwände beim Kontrolirat erheben kannen. Wach Ablauf der Frist

entscci-e der Kontrolliat endgültig. Zur Abkirzung ea Ver—

fahrens kann 4en Lizeazbewerbern zur Auflage gemacht cercen,

daß sie hinsic:tli der Patente e i fl e s deutschen In—

habere ihre minsehe in e i n e ei einzigen Verfahren geltend

machen, also gegenüber e i n e m deutschen P tentinhnber

nicht in zeitlicher Auf eindnderfolge mehrere Verfahren ein

leiten. Die unvermeidliche Inkaufnahme van Büroarbeit und fr
Zbitfverid ist besser als eine generelle Beschlagnahme der.:
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Patente Deutscher, die zur Folge haben mUßte, daß die doch wahrlici
nicht geringe Regsamkeit dee.deutschen hrfindergeistes zum Erlabmez
kommt, woran keine der krietürenden Parteien intereaiert ist.

Zwei Voraussetzungen ZUr eine befriedigende Lusnutzimg der Pa
tente Deutscher sind aber zu erftU.len:

Die (auch im Rahmen von Reparationaleistungen) nutzbringendst
Verwertung eines Patentes ist die Herstellung des pateatierten Ge—

genetandes. Das setzt aber voraus, daß eine entsprechende IndustriE
besteht. Gerade das deutsche Patent, dessen Wirksamkeit doch auf

‚P- da Gebiet des Deutschen Reiches beschränkt ist (die neuen Grenz.—
-ziehngen der Potsdamer Konferenz werfenfdieser Gebietafrage PrablE
me besonderer Art auf!), läßt sich also dann nicht in befriedigen—
dem Maße auswerten, wenn und solange die Industrie darniederlie
oder. niedergehalten wird Für amerikanische Patente (Deutscher!
gilt cies nicht, da die amerikanisohe Industrie völlig erhalten ici
Auch die englische Inc ustrie ist im lutterlande wohl nur wenig ge—

- schädigt, aber Ähnliches wie für Deutschland gilt atccki ftr Frank
reich, Belgien und Holland.

. Die zweite Voraussetzung besteht darin, daß die auszuwertender
—Patente überhaupt noch in Kraft sind. Mit Ausnahme von Nord—.&merik

und Kanada, wo jähr].iche *afreohterhaltungegebühren nicht zu zahlei
sind, konnten Deutsche ihre ausländischen Pa%ente von Beginn 4e:‘
Krieges ab durch Zahlung der Gebühren nicht aufrechterhalten m
Ausnahme von, den Fällen, in denen ausländische Geschäftsfreun4i
se Zahlungen übernehmen konnten und durften. In Frankreich,
und Holland war wohl. während der Zeit der Besetzung durch die

laonen, also etwa von Heibt 1940 an die Zahlung von Gebtihren me— aber auch in diesen Laandern sowie in den europäischen Äusland—
-etaaten konnten Deutsche Patentgebihren etwa seit Februar oders
1945 nicht mehr zahlen. Da gilt sogar hinsichtlich der cIfKm
latente in Deuteehlend. Es muß also in erster Linie- dafür gesorgt --

werden, daß den Deutschen die 1Igiiohkeit gigøbea wird, ihre in—
und ausländischen Patente durch nachträgliche Zhlingen wieder in
Kraft zu eetzen, soweit sie durch Uiohtzahlung der Gebühren cr10— -

echen sind. Hierbei ist- zu beachten, daß in dem Intervall zuischen
dem Erlöschen und Wiederauf-leben der Patente an diesen not. Zvisc
benutzungsrechte -entstnncien sein können. In diesem Zusammenhange --

• tritt noch iu weiteres Problem in Eracheinung. So manchem deutsc
Gewerbetreibenden, dessen heimatliches-Werk zerschlagen und deeeen
Geschäftsverbindungen mit dem Ausland ab:ebrochen eiid, wird man
nicht zrnsuten können, von dem Recht des Wieder—in—Kraft—eetzens
durch Zahlung erheblicher Gebühren Gebrauch zu machen in der bloßes
Erwartung, daß an einem solchen wieder aufgelebten Patent eine -

-Zwangsiizenz erteilt wire, von der doch der Patcntinhaber nichts
hat. Es kann aber sehr vonl sein, daß ein ausländischer Geschäfts— -

mann ciii Interesae* an dem Wiederaufleben eines solchen Patentes
besitzt, und man wird ihm dann ein Recht einräumen, ein solches
texit auf eigene Kosten wieder in Kraft zu setzen, das auf ihn über
tragen werden könnte und dessen Benutzungagebttbren (Zvangelizenz—
gebühren) dem Reparationafond gutgeschrieben werden. -

Eine Sonderstellung nehmen in diesem Zusammenhangs die oeste
reichisehen Patente ein, d.h. diejenigen Patente, die das ehemalige
Patentsat in Wien, daB eine Zeit lang als Zweieteile des Reichs—
patentamtes geführt, dann aber aufgelöst wurde, an Deutsche erteil*
hat, Bekanntlich konnten diese oesterreiohisehen Patente mit den ü
entsprechenden deutschen Patanten (Altreiohe—Pntanten) zusammcnge
schrieben werdcn, wovon vielfach, weniger aua politischen als aie
finanzieilem Gründen, Gebrauch gemacht worden ist, 0esterrei, jst
heute wieder ein selbständiger, vom Deutschen Rsie losgelös,.
Stadt, und man wird daran denken müscen, auch die oeterreichiøö

Patente (nicht nur deutscher Inhaber!) wieder zu seibatändid;en zu
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machen.

Damit kmm ich zzdez‘ weiteren Frage, wie denn Uerhaupt
i4 der Zukunft das deutsche Patentweaen. Zu gestalten sein wird.
Davon kann. doch wohl keine Rede sein, künftig das deutBch•
Patentwesen und Patentreht überhaupt auezutilgen. Ee wäre
absurd, ein. Land mitten in Europa mit einer auch heute hoch
entwickelten oder wenigstens ent%iokelbaren Industrie, die
sich wie in langen früheren Jahren ausschließlich, friedli
cher Arbeit widmen kann,. patentrechtlich in einen UrZustand,
nö.mlich in einen vöflig patentfreiea. Zustand zut1c.kzuverset—
zen, in dem sich heute kaum ein Land der Erde befindt. Zei—
tuzu;snchrichten ergeben ja auch bereits, daß die vier Berlin
beeetzsndeg äcbte beabsichtigen, das Reiehepat-entsat wieder
1ierzrichten And in gerne .flame Vereltung zu übernehmen,Entsehidet man sick ftr Bibehaltimg das deutschen Pa—
tentwesepe, so kafln ee nicht zweifelnaft sein., daß man allein
schon usZweckaiäßigkeitsgründen einfach das derzeit bestehen
de Patentgesets (vom 5,5.1936, guitig ab 1.10.36), natürlich
auch das Reichepatentamt, wie es zuletzt beetazld, beibehält.

. Das derzeiti-e deitache2atentgesetzj gehört glücklicher Wei—
se zu denjenigen, dem Wohle der in— und ausläu&iscben Auge—
rieintcit oienencen Gesetzen, die zwar in der Nazi—Zeit ent—
standen sind, aber so ziemlich völlig von natiorialeoziali.-

‚ stischen iinflüssen freigehalten werden konnten. Es kam ja
nicht dazu, ein nationalaozilistiaehee Patentgesetz zu schaf—
fan. Abgesehen von einigen verfabrebatechnisohen Änderingen
weist das derzeitige deutsche Ptentgesetz gege1Ler dem frü—

— heren (vom 7.4.1891) den Unteraebtkd auf, daß ‘e vom Anmelder—
zum Erfinde —1dnaip übergegangen ist, das htauf das Ps—
test beseitzt nicht mebr derjenige, der die Efi4dung zuerst
anmeldet, sondern nur der Erfinder oder aeinJeohtenschfolger.
Damit, hat das deutsche Ptentgesetz sich d‘nordame4kani
schen angen1ert, das bekanntlich von jeher das ßrfiader—
prinzip in noch -ategeprägterer Form kext, Die Beibehaltung
des derzeitigen Paten‘tgeeetzes würde bedeuten 4aß man nach
wie vor am VorprUiungesystem festhält (die deutsche Vorprä
fwig ist ständig von, aller Welt als hervorragend anerkannt
wordenl) und auch wieder zum Einaprucheverfahren zurttckkehrt,
das ja schon im ersten deutschen Patentgesets von 1877 veran
kert war und nur im Kriege aus Personal—Gründen aufge,eben. war.
Der -Beamtenicörper des Reichapatentamtes. sowie auch die Patent—
anwaltachaft sind, soweit ersichtlich, weitgehend erhalten ge
blieben und lassen sich leicht von nstionalaozialietisokea Ein—
flüeen reinigen. Unbekannt ist mir allerdings, ob die Welt—
berUhate Bibliothek des Reichapatentstates, die die Grundlage
der Vorprüfung darstellt, erhalten bleiben. konnte, doch liessen
mich auch ineowcit Schäden vertältnismäL-ig rasch beseitigen.Viel dringender sie die hier nur kurz neechnittenen Fra
gen ist aber eine andere: Zahlreiche ans hrfinderkreisen tag—
täglich bei mir einisuende Anfragen lassen erkennen, daß der
derzeitige anarchistische Zustand, das völlig -Fahlen eines
deutschen. Patentamtes auf die Dauer vdllig untragbar ist. Es
ist dies ein Beweis dafür, daß ein Bedürfnis nach Aufrechter—
haltung des deutschen Patentwesens tatsächlich besteht. We
sentlicher als die Frage, ob und wie man künftig das deuiache

‚ Patentwesen zu gestalten habe, ist die Tatsache, daß da
deutsche Patentwesen so r a s c b als möglich ‘:iaer in

3ang zu bringen ist. Es liegt mies nicht nur im Interesse
‘4der deutsciien, sondern auch der ausländisohen Gewerbetreiben—

dea. Zur Zeit ist es nickt möglich, irgendwelchen gewerblichen
Rechtsschutz (Patent, Sebrauchsniu..tcr, areneiohen) anzumel

it besser giB CLJ
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den. Es ist beschleunigt die )LSglichkeit hierzu zu schaffen. Das
Reiohspatentamt in Berlin ist zur Entgegennahme von Anmeldungslmter—
lagen z.Zt. siebt in der Lage, es ist zerat5rt und ebenso wie anderedenkbare zentrale Stellen wie beispielveise das Reichsgericht iiiLeipzig postalisch nioht erreichbar. Andererseits ist ein mir unterbreiteter Vorschlag, ie 3rtlicen Amtsgeriohte oder Notariate zurEntgegennahme der Anaeldurigsunterlagen zu befugen, nicht durch.ftihr—bar, weil es bei. der Vielzahl dar Amtsgerichte und lotariate un—durchführbar wäre, die duroh die Einreichung der Anmeldungaunterla—gen begründeten Priori*äteansprttohe gegeneinander abzugrenzen; außerdem sind Amtsgerichte unC Jotariate vorn Ausland her po&aliscbnicht erreichbar, Anmeldimgsunterlagen sollten, was sehr wichtigist, nur bei solchen Stellen binteriet vertan, die auf j.atentrecht—hohem Gebiet Erfahrungen besitzeh. Einen Ausweg aus all diesenSchwierigkeiten bafft der Vorschlag, die deutschen Patentenältezur Entgegennahme von Anmeldu.ngsunterlagen zu bevohJ..wAotigen. Esgibt rund 400 über ganz Danteohland etwa gleichmUg verteilte Pa—tentanwälte, deren Wohnsitz von jedwedem Orte aui postalisch er—“reichbar ist. Dieeh (natürlich politisch überprüften) Patentanwfil-tn wären Stempel auazuhändigen ähnlich dem3enigen, den das Patentamt in Wien benutzte, die nicht nur den ag, sondern si#oh Stunde undMinute dee in ngs vermerkten. Allerdings wre dies Verfahren nochnicht suereietend, veil die deut“chen Patentanwaite vom Ausland Jerpostahisch nicht er ic bar sind. Es müßte, solange das Reichepaten.amt noch nact arbeitefahig ist, ein auslandieches 2‘-teataiat um tt-.hilfe ersucht weruen. Hierfur kommt das Schweizerische Amt in Eern,das allerdings keiueTorprUfung kennt, oder z.B. das Patentamt imHaag in Prage, dse bekanntlich eine auugezeichnete Vorprüfung dureh—führt. Ich schlage vor:

Die deutschen Patentanvälte werden im angegebenen Sinne zuramtlichen Entge g.nnahme von Anrneldungsuizt erlagen:: befut, außerdemwird das Patentamt mi Haag gebeteh, für das dutsohe Reichsgebietbestimmte Anmelöu.ngsu.nterlagen entgegen.zunehmen. Die deutschen Patentanwälte erhalten die glichkeit, von Zeit zu Zeit unter Vermittlungder al.Liier.ten Poet die bei ihnen eingegangenen und durch den er—wähnten Stempel registrierten n*erlagen nach dem irg zu senden. ImHaag werden die eingehe den Unterlagen endgültig in. zeitlicher Bei—Lem.Lolge registriert und, soweit mighiob, amtlich hinsichtlich derPatentfhigkeit des Aruneld&n.gegenstandes geprüft. Auf Liese Weisewüre schon jetzt die Jdg].iehlceit ge:eben, vorn In— und Ausland ausAnmeldungsunt€rlagen unter Wahrung internationaler Priorität eirtzu—reich trotz der z.Zt. i Deuteebland bestehenden oatahi—schen Sohvieri,keiten.
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